
Lxemvel.

Allda erbender Peter/Andre/und Ferdinand zu gleichen
Theilen.

er Webende Wtul.
b / und wie die Ulkern zu

un-ehelichen Kindern Erbschaft zuzulassen.
§ . i.

H^ MLcichwie Wir oben in dem Vierten Titul § . I. dieser
MWUE nige Kinder/welche aus Blut-Schand / Ehe-Bruch

und dergleichen in Rechten verdamten Vermischunr
gen geboren seynd / von aller Vatter - und Müttcrlir

chen Erbschaft ausgeschlossen ; also wollen Wir auch viel mehr
rcrs / daß solche Eltern zu ihrer Kinder Erbschaft keines Wegs
zugelaffen werden sollen.

§. N-
Ebenermassen solle ein Vatter sein Kind / welches er mit

einer ledigen Person / die er sonst wol hätte heyraten mögen /
erzeugt / nicht erben können : Der Mutter aber / wann der
Verstorbene neben ihr keine Geschwistern hinterlassen / die Erb¬
schaft allein zustehen ; sie wäre dann Herren - oder Ritter- oder

ein
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Martin/
folgender

Ehe-Mann
der Magd.

Lucas /
unehelicher

Vatter.
Magdalena

des Paul
uneheliche

. Mutter . ^

Paul
unehelicher
Sohn / und
EMasier . .

ein in diesem Land wohnend -Adeliche Stands-Person / in wel¬
chem Fall sie sowol / als der Vatter von der Erbschaft ausge¬
schlossen scynd / und allein / wann sie die Mutter arm/ und noht-
leidig / ihr von des Kinds Verlasienschast die unentberliche Un¬
terhaltung erfolgen solle.

Lxempel.

Hier ist der Kaspar ausgeschlossen / und erbet den Peter
seine Mutter Anna allein ; Wann aber die Anna des Herren¬
oder Ritter-Stands / oder eine in diesem Land wohnend-Ade-
liche Stands-Person wäre/ wurde sie / gleich dem Kaspar / von
der8ucccssioriausgeschlossen ; und ihr allein / falls sie arm /
die unentberliche Unterhaltung zu reichen seyn.

§ . III.
Wann ein solches un-eheliches Kind neben seiner Mutter

auch Geschwistern hinterlassen / so erbt die Mutter mit ihnen
zu gleichen Theilen in die Häupter.

Lxempel.

Hier erden die Magdalena/ und Katharina zu gleichen Theilen»
Dz §. !V.



§ . I v.
Was hiebey von denen Müttern geordnet worden / ist auch

auf die An-Frau / und weitere Eltern in auf-steigender Mütter¬
lichen läni zu verstehen.

er Uchte Wtul.
on denen Ueiten-Nrben / und

erstlichen denen Deschwistem allein.
§ . r

Mn der Abgeleibte weder Kinder noch Eltern / son¬
dern Geschwistern von beeden Banden ohne Unter¬
schied des Geschlechts verlast / so solle denensclben
die Erbschaft zu gleichen Ehesten Zufällen.

Lxempel.

Allhier erben Marx/und Lucas/ihren verstorbenen Bruder
zu gleichen Ehesten.

§ . I I-
Wann der Verstorbene einerseits Geschwistern von beeden

Banden / und anderseits Geschwister -Kinder / die auch von
beeden
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